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RS OGH 1997/11/17 14Bkd8/97
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.11.1997

Norm

DSt 1990 §1

RL-BA 1977 §2

Rechtssatz

Für das Anzeigerecht des Beschuldigten ist entscheidend, ob er in Kenntnis von Tatsachen ist, aus denen nach der

Lebenserfahrung auf das angezeigte deliktische Verhalten geschlossen werden kann. Eine Rechtsp7icht zur

Durchführung von (weiteren) Erhebungen besteht nicht. Hier: Verdacht der Verwendung einer falschen

Berufsbezeichnung zur Herbeiführung einer Tarifermäßigung.
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